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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

ALSAG 1989 §10;

AVG §56;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Ob sich ein Antrag nach § 10 ALSAG 1989 lediglich als abstrakt gehaltener zukunftsgerichteter - und damit verbotener -

Feststellungsantrag darstellt oder das notwendige Mindestmaß an Konkretisierung der geplanten Vorgänge enthält, ist

jeweils im Einzelfall zu beurteilen.Ob sich ein Antrag nach Paragraph 10, ALSAG 1989 lediglich als abstrakt gehaltener

zukunftsgerichteter - und damit verbotener - Feststellungsantrag darstellt oder das notwendige Mindestmaß an

Konkretisierung der geplanten Vorgänge enthält, ist jeweils im Einzelfall zu beurteilen.

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung

Feststellungsbescheide
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